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  1.  Einleitung 
  1.1 Ausgangslage 
Ursprüngliche Absichten 

   
Planungsrechtliche Situation 
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Negative Vorabklärungen bei 
Kanton und Stadt 

 

   
  1.2 Neue Planungsabsichten und Ziele 
Beanspruchung der 
Sonderbauvorschriften 

Ziel: Attraktives Mischgebiet 
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Ursprüngliches Leitbild als 
Wegweiser für die Areal-
entwicklung 
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 2. Planungsrechtliche 
Rahmenbedingungen 

 2.1 Bundesinventare 
ISOS 
Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz 

BLN 
Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler 
Bedeutung 

Ausschnitt aus der Karte BLN-Gebiete 
(Quelle: regionaler Richtplan Wetzikon) 

Moorlandschaft und 
Smaragd-Gebiet 
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Moorlandschaften von nationaler 
Bedeutung 
Quelle: GIS ZH, 13.7.2018 

 
IVS 
Bundesinventar der historischen 
Verkehrswege der Schweiz 
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 2.2 Kantonale Planungsinstrumente 
ROK-ZH  
Kantonales Raumordnungskonzept 

 
Dreieck der Nachhaltigkeit 
(Quelle: SKW) 
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Verteilung des 
prognostizierten 
Bevölkerungswachstums 

 Bevölkerungsza
hl 
heute (2017) 

Zuwachs bis 
2040 gemäss 
SAZ 

Zuwachs bis 
2040 gemäss 
ROK-ZH 

Kanton Zürich 1'498'641 325'000 400'000 
Handlungsräume 
"Stadtlandschaften 
und urbane 
Wohnlandschaften" 

1'143'463 
(76.3%) 

247'980 350'000 

Handlungsräume 
"Landschaft unter 
Druck, Kultur- und  
Naturlandschaft" 

355'178 (23.7%) 77'020 50'000 

Wetzikon "urbane 
Wohnlandschaften" 

24'452 (2.17%) ca. 5'300 ca. 6'520 

Abbildung gemäss Statistischem Amt 
Kanton Zürich, statistik.info 2014/06 
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Theoretischer Wert 

Kantonaler Richtplan 

Ausschnitt kantonaler Richtplan, 
Stand Festsetzung 31.8 2016 
(Quelle: ARE ZH) 
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Überkommunale Natur-  
und Landschaftsschutz-
verordnung 

Objektliste der Denkmal-
pflege 

Ausschnitt aus der Karte der Denkmal-
schutzobjekte, archäologische Zonen 
Quelle: GIS ZH, 15.6.2016 
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2.3 Regionale Planungsinstrumente 
Regio-ROK 
Regionales Raumordnungskonzept 
Region Zürcher Oberland 

Auszug Regio-ROK Zürcher Oberland 
Gesamtplan 
 

Zielsetzungen für Wetzikon 
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Regionaler Richtplan 
Oberland 
Allgemein 

   
Arbeitsplatzgebiete 

Ausschnitt Siedlung und Landschaft  Ausschnitt Verkehr  Ausschnitt Ver- und Entworgung, 
öffentliche Bauten und Anlagen 
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2.4 Kommunale Planungsinstrumente 
Räumliches Entwicklungs-
konzept Wetzikon (REK) 

Ausschnitt Konzeptplan REK 
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Kommunaler Richtplan  

Ausschnitt kommunaler Richtplan, 
Stand 17. Dezember 2012 

Bau- und Zonenordnung 
Sonderbauvorschriften lassen schon 
heute einen Wohnanteil von 1.0 m3/m2 
zu 

 

Ausschnitt Zonenplan 
Von der Baudirektion genehmigt am  
21. Juli 2015
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Energieplan 
Von der Energiekommission 
beschlossen am 2. Juli 2018 

  
 2.5 Schadstoffbelastungen Erdreich 
Verfahren bei Hinweisen auf 
Schadstoffbelastungen des 
Erdreichs 
Prüfperimeter für Bodenverschiebungen 
(blau) 
Quelle: GIS ZH, 12.7.2018 
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 2.6 Naturgefahren 
Naturgefahrenkarte 

Naturgefahrenkarte, mittlere Gefährdung 
(blau) 
Quelle: GIS ZH, 12.7.2018 
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  3. Heutige Arealnutzungen 
Vielfältige Nutzungen 

Übersicht über die ansässigen Betriebe 
auf dem Egli-Areal  
1 - Jules Egli AG, Immobilien 

- Richard Gartenbau AG 
- Garage Honegger 
- Greinwalder & Partner 
- sorebo 

2 Fitness Zentrum Wetzikon 
3 Wohnhaus Gründerfamilie Egli 
4 Wohnstudios 
5 Egli Strassenbau 
6 Egli Kaltverfahren 
7 Auto-Occasionshandel 

   
Bürohaus Fitnesszentrum Werkhof Maschinen 

   
Magazin Werkstatt Autohandel 
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  4. Leitidee für die bauliche 
Entwicklung 

 4.1 Wichtigste Erkenntnisse Testplanung 
Erkenntnisse Testplanung 

 
Favorisiertes Konzept 
Testplanung 
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 4.2 Modifizierte Leitidee 
Kurzbeschrieb 

Angrenzende Wohnüberbauung 

Mögliche Nutzungsverteilung 

In gelb und pink schraffierten Bereichen 
ist sowohl Wohnen als auch Gewerbe 
zulässig 
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Modellfotos 

Ansicht von Westen  

Ansicht von Süden  
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Mögliche Etappierung 
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Lichtimmissionen 

 
Die 5 Grundsätze für die Planung und 
den Betrieb von Beleuchtungen 
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  5. Inhalte des Gestaltungs-
plans 

  5.1 Allgemeine Bestimmungen (Ziff. 1) 
Zweck  

 
  5.2 Bestandteile und Geltungsbereich 

(Ziff. 2) 
Bestandteile 
Abs. 1 

 

Geltungsbereich 
Abs. 2 

 

  

  5.3 Ergänzendes Recht (Ziff. 3) 

Verhältnis zum übrigen 
Baurecht 
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  5.4 Gestaltung (Ziff. 4) 

Qualitative Anforderungen 
Abs. 1  

Fassadengestaltung 
Abs. 2 

Baumreihe 
Abs. 3 

Richtkonzept 
Abs. 4 

  

 5.5 Bebauung (Ziff. 5) 

Baubereiche für 
Hauptbauten 
Abs. 1 
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Richtkonzept für die bauliche 
Arealentwicklung  
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Situationsplan Gestaltungsplan "Lakeside" 
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Pflichtbaulinie 
Abs. 2 

Gebäudelänge / Abstände 
Abs. 3 und 4 

Unterirdische Gebäude 
Abs. 5 

 
Sichtbarkeit Tiefgarage 
entlang Breitistrasse 
Abs. 6 
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Erweiterung bestehender 
Bauten 
Abs. 7 

Bauliche Dichte 
Abs. 8 

   
Zulässige Baumasse pro Nutzungsart  Gewerbe Wohnen 

massgebliche Grundfläche (m2) 22'079 22'079 
Baumassenziffer (m3/m2) 4.0 1.0 
zulässige Baumasse (m3) 88'316 22'079 

Zulässige Baumasse pro Baubereich Baubereich Zulässige Baumasse
A  42'000 m3 
B  24'000 m3 
C  11'800 m3 
D  11'800 m3 
E  11'795 m3 
F  7'000 m3 
G  2'000 m3 

Total  110’395 m3 

Baumassentransfer 
Abs. 9 
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Gebäude- und Gesamthöhe 
Abs. 10 

 

Mindesthöhe 
Abs. 11 
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Geschosszahl 
Abs. 12 

Dachgestaltung 
Abs. 13 und 14 

Technische Aufbauten 
Abs. 15 

   
  5.6 Nutzung (Ziff. 6) 
Nutzweise 
Abs. 1 und 2 
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Nutzungstransfer 
Abs. 3 

  
 5.7 Umgebung (Ziff. 7) 
Grundsatz 
Abs. 1 

Freiraumkonzept 
Abs. 2 

Begrünte Freiräume 
Abs. 3 
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Bestehende Baum- und 
Heckengruppe 
Abs. 4 

Gestaltung Bereich mit 
Wendemöglichkeit 
Abs. 5 

Stimmungsbild eines Gewerbehofes 
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  5.8 Erschliessung und Parkierung (Ziff. 8) 
Zu- und Wegfahrt 
Abs. 1 

Wendemöglichkeit  
Abs. 2 

 
Situation Richtkonzept 
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Ergebnis Testfahrt mit VZO-Bus 
Balm – Auslikon – Pfäffikon  
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Abstellplätze 
Abs. 3 
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Parkplatzberechnung Industrie- und 
Gewerbenutzungen 

 Geschossfläche 
Total 

Industrie 
/Gewerbe 60% 

Büro 30% Verkauf 10% Bewohner Besucher Beschäftigte Kunden 

A 10'230 m2 88 PP / 8 PP 76 PP / 10 PP 17 PP / 17 PP   181 PP 35 PP 
B 7'920 m2 68 PP / 6 PP 60 PP / 11 PP 13 PP / 13 PP   141 PP 30 PP 
C 2'700 m2 5 PP / - 4 PP / 1 PP - / - 27 PP 5 PP 9 PP 1 PP 
D 3'380 m2    42 PP 7 PP   
E 3'460 m2    43 PP 7 PP   
F 1'840 m2    23 PP 4 PP   
G 419 m2 4 PP / - 3 PP / - 1 PP / 1 PP   8 PP 1 PP 

Total 31'389 m2    135 PP 23 PP 339 PP 67 PP 

Parkplatzberechnung Lagerflächen 

 Geschossfläche 
Total 

Industrie 
/Gewerbe 60% 

Büro 30% Verkauf 10% Bewohner Besucher Beschäftigte Kunden 

A 10'230 m2 6 PP / 1 PP 76 PP / 10 PP 17 PP / 17 PP   99 PP 28 PP 
B 7'920 m2 5 PP / 1 PP 60 PP / 11 PP 13 PP / 13 PP   78 PP 25 PP 
C 2'700 m2 1 PP / - 4 PP / 1 PP - / - 27 PP 5 PP 5 PP 1 PP 
D 3'380 m2    42 PP 7 PP   
E 3'460 m2    43 PP 7 PP   
F 1'840 m2    23 PP 4 PP   
G 419 m2 - / - 3 PP / - 1 PP / 1 PP   4 PP 1 PP 

Total 31'389 m2    135 PP 23 PP 186 PP 55 PP 
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Umweltsverträglichkeitsprüfung 

Auszug aus der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV – 
Stand 2015) 
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Fusswegverbindung 
Abs. 4 

Abfallsammelstelle 
Abs. 5 

Entwässerung 
Abs. 6 
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  5.9 Umwelt (Ziff. 9) 
Lärm 
Abs. 1 und 2 

 

Maximale Fassadenbelastungen in den 
Baubereichen C, D, E und F (links Tag, 
rechts Nacht) 
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Maximale Fassadenbelastungen in den 
Baubereichen A, B und G (nur Tag) 
Überschrittene IGW der ES III für Be-
triebsnutzung – 70 dB(A) am Tag – sind 
rot dargestellt 
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Energie 
Abs. 3 und 4 

Höchstanteil an nicht erneuerbaren 
Energien 

Hochwasser 
Abs. 5 
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Störfallvorsorge 
Abs. 6 

   
  5.10 Etappierung (Ziff. 10) 
Bauten und Anlagen 
Abs. 1 und 2  

   
  5.11 Schlussbestimmungen (Ziff. 11) 
Inkrafttreten 
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  6. Auswirkungen 
Ortsbild, Einwohnerkapazität 
und Qualitätssicherung 
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Verkehr und Lärm 

Ver- und Entsorgung 

Boden, Wasser, Gewässer 

Fazit 
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 7. Verfahren 
  7.1 Öffentliche Auflage 
Eine Einwendung  

   
  7.2 Anhörung 
Region und 
Nachbargemeinden 

Reaktion auf die Hinweise 
der RZO 
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 7.3 Vorprüfung durch das ARE  
1. kantonale Vorprüfung  

Antrag 1 

Begründung 

Antrag 2 

Begründung 

Antrag 3 

Begründung 
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2. kantonale Vorprüfung 

 

 

 

 

 

 

 



  Wetzikon, privater Gestaltungsplan "Lakeside" 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

  
 
 

 51 Suter • von Känel • Wild • AG 

 

 

 
7.4 Vorprüfung durch die Stadt Wetzikon  

Kommunale Vorprüfung 

Anliegen 1 

Begründung 

Anliegen 2 

Begründung  
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  Anhang 
  Lärmgutachten, Ingenieurbüro Andreas Suter 
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Versionsverzeichnis

Version Datum Beschreibung Bemerkung Freigabe

Sachbearbeitung Koreferat

Durch Visum Durch Visum

1.0 4.7.2019 Beilage Gestaltungsplan
Andreas
Suter

Monika
Suter



190704_lakeside Seite 3

Situation

Auf der Parzelle Kat. Nr. 9053 wird der Private Gestaltungsplan «Lake-
side» erarbeitet. Das Areal befi ndet sich direkt angrenzend an die 
stark befahrene Pfäffi kerstrasse.

Lärmrechtliche Beurteilung

2.1 Erschliessungsgrad

Das Areal gilt als eingezont und erschlossen. Es gelten die Anforderun-
gen an Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten (Art. 31 Lärm-
schutz-Verordnung (LSV)).

2.2 Baubewilligung in lärmbelasteten Gebieten (Art. 31 LSV)

Baubewilligungen für Neubauten mit lärmempfi ndlichen Räumen 
oder wesentliche Änderungen werden grundsätzlich nur erteilt, wenn 
die Immissionsgrenzwerte (IGW) der LSV eingehalten werden können 
(Art. 22 Umweltschutzgesetz (USG) sowie Art. 31 LSV). Beurteilt wird in 
der Mitte der offenen Fenster lärmempfi ndlicher Räume (Art. 39 LSV). 
Die Grenzwerte sind bei sämtlichen Fenstern von lärmempfi ndlichen 

1

2
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Räumen einzuhalten (BGE 142 II 100, E. 4.7).

Sind die IGW überschritten, so darf die Baubewilligung nur erteilt 
werden, wenn durch die Anordnung der lärmempfi ndlichen Räume 
auf der dem Lärm abgewandten Seite des Gebäudes oder durch bau-
liche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude gegen Lärm 
abschirmen, die IGW eingehalten werden können (Art. 31 Abs. 1 LSV).

Können auch durch diese Massnahmen die IGW nicht eingehalten 
werden, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn an der 
Errichtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die 
kantonale Behörde zustimmt (Art. 31 Abs. 2 LSV).

2.3 Praxis Kanton Zürich

Nach Praxis des Kantons Zürich ist die Einhaltung der IGW an allen 
Lüftungsfenstern1 lärmempfi ndlicher Wohnräume2 zu sichern.

2.4 Neue Anlagen

Zusätzlich muss im Rahmen des späteren Baubewilligungsverfahrens 
sichergestellt werden, dass die Emissionen von allfälligen neuen An-
lagen (z.B. Einfahrten zu Tiefgaragen, Betrieb einer Luft-/Wasser-Wär-
mepumpe, Klimageräte etc.) so weit begrenzt werden, als dies tech-
nisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 
USG) und die Planungswerte (PW) bei den lärmempfi ndlichen Räumen 
der umliegenden Gebäude und auf den Baulinien der umliegenden 
unüberbauten Parzellen eingehalten werden können (Art. 7 LSV). Auch 
beim Bauvorhaben, bei dem die Emissionen entstehen, sind die PW 
einzuhalten.

1 Als Lüftungsfenster wird das am wenigsten belastete Fenster eines lärmempfi ndli-
chen Raumes mit einem einfach zu bedienenden Öffnungsmechanismus bezeich-
net, welches mindestens 5% der Bodenfl äche umfassen muss, wenn andere öffen-
bare Fenster vorhanden sind, oder mindestens 10%, wenn keine anderen Fenster 
bzw. nur festverschlossene Fassadenelemente zur Belichtung vorhanden sind. Das 
Lüftungsfenster darf zudem nicht durch eine andere Lärmart über dem Grenzwert 
belastet sein.

2 Als lärmempfi ndliche Räume gelten nach LSV Räume in Wohnungen, ausgenommen 
Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume, und Räume in Betrie-
ben, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, ausge-
nommen Räume für die Nutztierhaltung und Räume mit erheblichem Betriebslärm 
(Art. 2 Abs. 6 LSV).
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Grundlagen

3.1 Objekt

– Privater Gestaltungsplan «Lakeside» (Situation, Vorschriften und 
Planungsbericht; Suter · von Känel · Wild, Stand: 4. Juni 2019)

– Vision der Situation, Gebäudeschnitte Baumassenkalkulation (Suter 
· von Känel · Wild, Stand: 22. Oktober 2018)

3.2 Zone, Empfi ndlichkeitsstufen und Grenzwerte

Das Areal befi ndet sich gemäss aktueller Nutzungsplanung der Stadt 
Wetzikon in der Industriezone B (IB), welcher die Lärm-Empfi ndlich-
keitsstufe IV (ES IV) zugeordnet ist.

Im Privaten Gestaltungsplan «Lakeside» wird diese Zuordnung wie 
folgt «übersteuert»: Für die Baubereiche A bis C und G, in welchen 
maximal mässig störende Betriebe zulässig sind, gelten die IGW der 
ES III. Für die Baubereiche D bis F, in welchen nur nicht störende Be-
triebe zulässig sind, gelten die IGW der ES II.

Die massgebenden Grenzwerte betragen:

  IGW   PW
 Tag  Nacht Tag  Nacht
 [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)]

ES III Wohnnutzung 65  55 60  50
ES III Betriebsnutzung 70 3  - 4 65  -

ES II Wohnnutzung 60  50 55  45
ES II Betriebsnutzung 65  - 60  -

3 Bei lärmempfi ndlichen Betriebsräumen in Gebieten der ES I, II oder III gelten ge-
mäss Art. 42 LSV um 5 dB(A) höhere PW und IGW.

4 Für Objekte, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten (zum Bei-
spiel Büros oder Schulen), gelten keine Nacht-Belastungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3 
LSV).

3

Zonenplan
(Quelle: ÖREB-Kataster GIS Kanton Zürich)

Lärm-Empfi ndlichkeitsstufen (ES)
(Quelle: ÖREB-Kataster GIS Kanton Zürich)
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3.3 Vorgesehene Nutzungen

Betreffend der für die Lärmbelastungen massgebenden Wohn-
nutzung sind gemäss Gestaltungsplan die folgenden maximalen 
Anteile möglich:

Baubereiche A, B, G: 0%
Baubereich C: 80%
Baubereiche D, E, F: 100%

3.4 Emissionsdaten

Gemäss Strassenlärm-Informationssystem des Kantons Zürich 
weisen die massgebenden Strassen im Bereich 
des Gestaltungsplangebietes die folgenden 
Emissionen für den Planungshorizont auf: 

 Lrt Lrn
 [dB(A)] [dB(A)]

Pfäffi kerstrasse (60080) 79.8 71.4
Pfäffi kerstrasse (41101) 83.7 75.9
Pfäffi kerstrasse (39992) 83.9 76.5

Diese Emissionen beinhalten bereits alle erfor-
derlichen Zuschläge für die Verkehrsentwicklung 
und für den eingebauten Belag.

3.5 Berechnungsmodell

Die Berechnungen wurden 
mit CadnaA (Computer Aided 
Noise Abatement; Software 
zur Berechnung, Darstellung, 
Beurteilung und Prognose 
von Umgebungslärm; Ver-
sion 2019) mit der neben-
stehenden Konfi guration 
durchgeführt.

Die für die Berechnung 
massgebenden Elemente 
(Digitales Terrainmodell, um-
liegende Gebäude, Emissi-
onsachsen) wurden direkt 
ins Berechnungsmodell 
importiert.

Zudem wurden die Gebäude 
der «Vision der Situation» 

modelliert.

Emissionsachsen (Quelle: Strassenlärm-Informationssystem, GIS 
Kanton Zürich)
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Die folgende Ansicht zeigt das Modell (die neuen Bauten sind rot 
dargestellt):

Beurteilung Immissionen

4.1 Fassadenbelastungen Wohnen

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen die maximalen Fassadenbe-
lastungen in den Baubereichen C, D, E und F (links Tag, rechts Nacht). 
Überschrittene IGW der ES II für Wohnnutzung – 60 dB(A) am Tag und 
50 dB(A) in der Nacht – sind rot dargestellt.

4
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Es ist ersichtlich, dass die maximalen Belastungen 56 dB(A) am Tag 
und 48 dB(A) in der Nacht betragen. Die massgebenden IGW für 
Wohnnutzung sind damit eingehalten.

4.2 Fassadenbelastungen Betrieb

Die nebenstehende Darstellung 
zeigt die maximalen Fassaden-
belastungen in den Bauberei-
chen A, B, C und G (nur Tag). 
Überschrittene IGW der ES III für 
Betriebsnutzung – 70 dB(A) am 
Tag – sind rot dargestellt.

Es ist ersichtlich, dass die maxi-
male Belastung am Tag 71 dB(A) 
beträgt. Damit sind die massge-
benden IGW geringfügig über-
schritten und es ist eine Aus-
nahmebewilligung nach Art. 31 
Abs. 2 LSV erforderlich.

Dafür muss die Stadt Wetzikon 
ein überwiegendes Interesse sig-
nalisieren (haushälterischer Um-
gang mit Bauland, vorgelagerter 
Riegel schafft lärmgeschützten 
Aussenraum, Grenzwerte nur 
geringfügig überschritten) und 
der Kanton seine Zustimmung 
erteilen.

Bei Betriebsnutzung wird in aller 
Regel problemlos eine Ausnah-
mebewilligung erteilt, wenn bei 
den betreffenden Räumen eine 
kontrollierte Belüftung einge-

baut wird. Die Anordnung von Betriebsräumen nahe an der Lärm-
quelle ist positiv, weil dadurch eine grössere Hinderniswirkung für das 
dahinterliegende Areal entsteht. Es macht also keinen Sinn, beispiels-
weise mit dem Riegel im Baubereich A von der Strasse wegzurücken 
oder zu versuchen, die Pegel mittels Massnahmen in der Fassade 
(Balkone, Loggien, Erker, Blenden, ...) weiter zu reduzieren.
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4.3 Plausibilitätskontrolle

Die Plausibilitätskontrolle ergibt (alle Masse in [m] und [dB(A)]):

Horizontaldistanz Strassenachse–Fassade: 14.3
Höhe EP über Quelle: 7.0
Resultierende Schrägdistanz: 15.9
Resultierende Abstandsdämpfung: 12.0

Emissionen Pfäffi kerstrasse: 83.7/75.9

Belastung «Handrechnung»: 71.7/63.9
Belastung «Modellrechnung»: 71.1/63.3

Differenz: 0.6/0.6

Aufgrund der Tatsache, dass die «Handrechnung» nicht alle Einfl uss-
faktoren berücksichtigt, sind die Werte der Modellrechnung plausibel.

Beurteilung Emisionen

5.1 Tiefgarage

Gemäss Planungsbericht des Gestaltungs-
plans ist eine Tiefgarage mit 150 Abstell-
plätzen vorgesehen. Die Ein-/Ausfahrt 
befindet sich entweder zwischen den 
Baubereichen A, C und G (Einfahrt vorne) 
oder zwischen den Baubereichen D und E 
(Einfahrt hinten).

5.1.1 Massgebende Anlageteile

Es wird davon ausgegangen, dass die 
Tiefgaragenzufahrten lärmtechnisch aus 
einer «ebenen Zufahrt» (ab Strassenpar-
zelle bis Einfahrt) und einer «geschlosse-
nen Rampe» bestehen. Die zwei Anteile 
werden separat berechnet und energe-
tisch addiert.

Anmerkung zur Einfahrt hinten: Hier en-
det die Strassenparzelle streng genom-
men schon deutlich früher, was zu einer 
«ebenen Zufahrt» von über 80 m führen 
würde. Die Berechnung geht davon aus, 
dass die  «ebene Zufahrt» am Rand der 

Strasse beginnt.

5
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5.1.2 Massgebende Empfangspunkte und ES

Die massgebenden Empfangspunkte befi nden sich entweder beim 
Baubereich C direkt über der Einfahrt (EP1, Wohnen, ES III) sowie beim 
bestehenden Gebäude Pfäffi kerstrasse 48 (EP2, Betrieb, ES III) oder 
beim Baubereich B (EP3, Wohnen, ES II) sowie beim bestehenden Ge-
bäude Breitistrasse 10 (EP4, Wohnen, ES III).

5.1.3 Berechnungen

Die Detailberechnungen können dem Anhang entnommen werden.

Die Belastungen betragen:

 Belastung Planungswert Eingehalten?
 Tag Nacht Tag Nacht 

EP1 51 51 60 50 NEIN
EP2 42 42 65 - JA

EP3 48 48 55 45 NEIN
EP4 46 46 60 50 JA

Die PW sind nicht überall eingehalten.

Sowohl beim EP1 als auch beim EP3 geht die Berechnung davon aus, 
dass sich direkt bei der Garageneinfahrt ein Fenster eines lärmemp-
fi ndlichen Wohnraumes befi ndet. Dies kann bei der Detailplanung des 
Bauvorhabens vermieden werden.

Generell gilt anzumerken, dass die Einfahrt vorne in der weiteren 
Planung unbedingt bevorzugt werden sollte:

– Der Weg zur Einfahrt vorne ist deutlich kürzer als derjenige zur 
Einfahrt hinten.

– Die Einfahrt hinten liegt mitten in der reinen Wohnnutzung.

Die Berechnung muss zum Zeitpunkt der Baueingabe zwingend auf 
die effektiven Pläne angepasst und verifi ziert werden.

Fazit

6.1 Einhaltung der Grenzwerte / Ausnahmebewilligung

Die IGW werden nicht bei allen Fenstern lärmempfi ndlicher Räume 
eingehalten werden können. Dies ist auch durch die Anordnung der 
lärmempfi ndlichen Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite oder 
durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude 
gegen Lärm abschirmen, nicht möglich.

Es ist somit eine Ausnahmebewilligung erforderlich. Diese darf nur 

6
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erteilt werden, wenn an der Errichtung des Gebäudes ein überwie-
gendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt.

6.2 Nachweis Tiefgarage

Die Emissionen der Tiefgarage müssen die PW bei allen massgebenden 
Empfangspunkten einhalten. Kritisch ist Wohnnutzung in unmittel-
barer Nähe zu den Einfahrten. Die Einfahrt vorne ist gegenüber der 
Einfahrt hinten unbedingt zu bevorzugen.

6.3 Vorsorgeprinzip

Gemäss USG und LSV sind Einwirkungen vorsorglich zu begrenzen, so-
weit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar 
ist (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 USG, Art. 7 Abs. 1a LSV). Auch wenn 
die PW eingehalten sind, gelten zusätzliche Massnahmen dann als 
wirtschaftlich tragbar, wenn sich mit relativ geringem Aufwand eine 
wesentliche zusätzliche Reduktion erreichen lässt.

6.4 Schallschutz am Gebäude

Nach Art. 32 Abs. 1 LSV muss der Bauherr eines neuen Gebäudes nach-
weisen, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen 
lärmempfi ndlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen 
Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche 
gelten insbesondere die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 
(Schallschutz im Hochbau).

Bis zu Belastungen von 60 dB(A) am Tag und 52 dB(A) in der Nacht gilt 
für Räume mittlerer Lärmempfi ndlichkeit ein Anforderungswert an die 
Schalldämmung der Aussenhülle von 27 dB(A). Übersteigen die Belas-
tungen diese Werte, so werden auch die Anforderungen erhöht und 
zwar um das Mass der Überschreitung.

Zudem kann die Vollzugsbehörde nach Art. 32 Abs. 2 die Anforde-
rungen weiter verschärfen. Nach Praxis im Kanton Zürich wird der 
Anforderungswert um weitere 3 dB erhöht, wenn die Belastungen 
über 65 dB(A) am Tag oder 55 dB(A) in der Nacht liegen, allerdings 
nur wenn es sich um Wohnräume handelt, was vorliegend im Baube-
reich A ja nicht der Fall ist.

Der Anforderungswert liegt damit vorliegend maximal bei 38 dB(A) (27 
+ 11). Die Einhaltung dieses Anforderunsgwertes wird im Rahmen des 
späteren Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen sein.5

5 Bei sehr hohen Anforderungswerten – 43 dB(A) bei einem Fensteranteil unter 50% 
respektive 40 dB(A) bei einem Fensteranteil von 50% und mehr – kann die Bau-
behörde bereits mit dem Baugesuch einen Machbarkeitsnachweis verlangen. Dem 
Bauherrn wird geraten, die Materialisierung der strassenseitigen Bauteile (Fassade 
und Fenster) rechtzeitig festzulegen und auf die Einhaltung der Anforderungen zu 
überprüfen.
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Thalwil, 4. Juli 2019

Ingenieurbüro Andreas Suter

Andreas SuterAndreas Suteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Anhang: Berechnungen Tierfgarage
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